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C. Entscheide eidgendssischer Behorden

7. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Mapfgeblich fiir die Bemessung der Ver-
wandtenunterstiitzungspflicht ist einerseits das Ausmaf der Notlage beim Berechtigten,
andererseits die Leistungsfahigkeit des Pflichtigen; der Unterstiitzungsanspruch bleibt
auch dann auf den Notbedarf begrenzt, wenn der Pflichtige mehr leisten kimnte. —
Der Notbedarf bestimmit sich unabhdngig vom armenrechtlichen Ezistenzminimum;
dem Pflichiigen darf eine grofiere Leistung zugemutet werden, als zur Beseitigung
einer krassen Notlage minimal nétig wdre. — Wenn auch einer wunierstiiizenden
Armenbehorde ein Ersatzanspruch nur vm Rahmen der vor der Klageanhebung tat-
sdchlich geleisteten Unterstiitzung zusteht, so kann sie doch unter dem Titel einer
laufenden Undterstiitzung zugunsten des Bediirfligen einen Betrag einklagen, der
tiber die Leistung hinausgeht, welche die bediirftige Person von der dffentlichen Hand
zu erwarien hdite.

H. K., geboren 1921, Tochter aus der ersten, durch Scheidung aufgelosten
Ehe des Fabrikanten J. K. in R., ist infolge eines im September 1947 erlittenen
Unfalls an beiden Beinen gelihmt. Sie wohnt bei ihrer Mutter A. W. in R. und
wird von dieser betreut und gepflegt. Von ihrem heute 65jihrigen Vater, der in
sehr giinstigen finanziellen Verhiltnissen lebt (steuerbares Vermdgen pro 1954
Fr. 764 000.—, steuerbares Einkommen fiir dasselbe Jahr Fr. 93 500.-), bezieht
sie seit dem Jahre 1948 Verwandtenunterstiitzungsbeitrige, die der Gemeinde-
rat R. zuniichst auf Fr. 260.— und dann durch Beschlul vom 19. Mirz 1952 mit
Wirkung ab 1. Méarz 1952 auf Fr. 300.— pro Monat festgesetzt hat.

Am 19. November 1954 richtete H. K. an diese Behérde das Gesuch, der
Unterstiitzungsbeitrag sei mit Wirkung ab 1. November 1954 auf monatlich
Fr. 600.— zu erhohen. Vater K. widersetzte sich diesem Begehren und beantragte
«eventuell», der Beitrag sei auf Fr. 270.- pro Monat zu erm#Bigen. Der Gemeinde-
rat entschied am 2. Mérz 1955, der Beklagte werde verpflichtet, der Kligerin ab
1. Januar 1955 bis auf weiteres zur Bestreitung des ordentlichen Unterhalts eine
monatliche Unterstiitzung von Fr. 400.— auszurichten; iiber die Finanzierung von
allfdllig notwendig werdenden Kuren werde in Ermangelung einer giitlichen Ver-
sténdigung von Fall zu Fall entschieden. Der Regierungsrat des Kantons St. Gal-
len, an den der Beklagte rekurrierte, hat am 18. Juni 1955 den Rekurs abgewiesen,
soweit darauf eingetreten wurde.

Erwdgungen:
1. Wesentliche Voraussetzungen fiir die Verwandtenunterstiitzungspflicht bil-
den die Bediirftigkeit des einen und die Leistungsfihigkeit eines andern Verwandten.

2.a) Bediirftig ist, wer nicht mehr ohne fremde Hilfe iiber das zum Lebens-
unterhalt Notwendige verfiigt, d.h. wer sich in einer Notlage befindet. Dal} letz-
teres auf H. K. zutrifft, wird grundsédtzlich nicht bestritten. Hingegen gehen die
Meinungen iiber die Gréfe ihres gemif3 Art. 328f. ZGB zu deckenden Notbedarfes
auseinander.

Vorerst sei klargestellt, daB hier das sogenannte zivilrechtliche Existenz-
minimum, welches im allgemeinen hher liegt als das armenrechtliche, maf3gebend
ist. Um es zahlenmiBig zu bestimmen, kann man vom betreibungsrechtlichen
Existenzminimum ausgehen, dessen Grundansatz fir H. K. zirka Fr.225.— im
Monat ausmachen diirfte. Hinzu kommen die Zimmermiete sowie ein Betrag fiir
Arztkosten, tigliche Pflege und Betreuung usw. Ein Zuschlag von Fr. 175.- pro
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Monat erscheint (inklusive Logiskosten) fiir diese unleugharen Bediirfnisse als
angemessen. Hingegen ist es nach Ansicht des Regierungsrates nicht zulissig, die
Finanzierung unbestimmter Kuren, Bider und é&rztlicher Sonderbehandlungen,
welche sich inskiinftig als zweckmifBig erweisen konnten, in den laufenden Not-
bedarf einzubeziehen. Die von der Vorinstanz getroffene Verfiigung, hieriiber von
Fall zu Fall zu entscheiden, wird als richtig angesehen. Das mafigebende zivil-
rechtliche «Unterstiitzungs»-Existenzminimum von H. K. stellt sleh somit auf
Fr. 400.— pro Monat.

Der Bediirftigen allfillig zur Verfiigung stehende finanzielle Mittel, Renten
und dergleichen kommen selbstverstéindlich in Abzug. Da@ solche vorhanden sind,
ist aber in keiner Art bewiesen und auf Grund der Akten nicht anzunehmen.
Ahnlich verhilt es sich mit der rekurrentischen Behauptung, die Bediirftige kénne
durch Heimarbeit an ihren Unterhalt beitragen.

Der Rekurrent tendiert im iibrigen darauf, die Tochter H. aus Kostenerspar-
nis- und andern Griinden in einem Pflegeheim unterzubringen. Eine solche Ande-
rung in den persénlichen Verhiltnissen ist der Tochter aber nicht zumutbar. Denn
sie befindet sich in der Pflege und Betreuung ihrer Mutter offensichtlich sehr wohl,
ist schon lange so untergebracht und hat keine niherstehenden Angehérigen, wel-
che sich in gleichem MaBe um sie kiimmern. Eine Heimunterbringung wiirde
vor allem auch ihr psychisches Befinden sehr empfindlich beeintriichtigen. Dies
vertrigt sich mit der ratio des Verwandtenunterstiitzungsrechtes, das eine sehr
weitgehende Beriicksichtigung der personlichen Verumstdandungen des Bediirftigen
verlangt, nicht. ‘

b) DaB Vater K. in der Lage ist, Verwandtenunterstiitzung zu leisten, wurde
nicht bestritten. Auf Grund seiner finanziellen Verhiltnisse — Fr. 93 500.— ver-
steuertes Einkommen und Fr. 764 000.— versteuertes Vermdgen, ohne auler-
gewohnliche Unterhaltspflichten — bedarf seine Leistungsfahigkeit keiner weiteren
Erérterung. Hingegen mull die Auffassung des kldgerischen Anwalts, der Unter-
stiitzungsbeitrag des Pflichtigen wachse mit dem Ansteigen seiner finanziellen
Mittel, gemd 3 konstanter Praxis der Rekursbehirde zuriickgewiesen werden. Das
Bundesgericht hat diese Praxis in einem jiingsten St.-Galler-Entscheid bestétigt
mit den Worten: Auf den Betrag des Notbedarfs «bleibt der Unterstiitzungs-
anspruch auch dann begrenzt, wenn der Pflichtige in der Lage wire, mehr zu
leisten . . . Die Vorschrift, daf die Unterstiitzung den Verhiltnissen des Pflichtigen
angemessen sein mull, bezieht sich nur auf den Fall, daB der Pflichtige nicht fiir
den ganzen Notbedarf aufkommen kann» (Entscheid vom 25. November 1954 in
Sachen D., Erwigung 3).

¢) Zuzugeben ist, daB nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter gegen-
iiber H. K. Verwandtenunterstiitzungspflichten hat. Zur Begriindung ihrer Lei-
stungsfihigkeit macht der rekurrierende Anwalt indessen einzig geltend, Frau
W.-K. konnte ihre frithere Kostgéngerpension weiter betreiben, was die Vor-
instanz verneint.

Angesichts ihrer dauernden Lahmungen ist die Tochter H. zweifellos in ganz
erheblichem MaBe pflege- und hilfsbediirftig. Ferner ist bekannt, daB eine kleine
Kostgeberei — um eine solche kénnte es sich in casu héchstens handeln — nur dann
ein einigermafen nennenswertes Ergebnis abwirft, wenn ihr die Inhaberin per-
sonlich ihre ganze Arbeitskraft zu widmen vermag. Dies ist bei Frau W. nicht
moglich, weil die Tochter H. auf Grund des frither Gesagten bei ihrer Mutter blei-
ben darf und von ihr sehr weitgehend betreut und gepflegt werden muf. Da8 Frau
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W. sonst iiber irgendwelche namhafte finanzielle Mittel verfiigt, wurde weder
behauptet noch bewiesen und geht aus den Akten in keiner Weise hervor. Dem-

zufolge kann sie nach Verwandtenunterstiitzungsrecht zu keinen Geldzahlungen
verpflichtet werden.

d) Der Notbedarf von H. K. betrigt Fr. 400.— im Monat. Vater J. K. ist in
diesem AusmaB leistungsfihig und, da andere leistungsfihige Verwandte offenbar
fehlen, gemiB Art. 328f. ZGB auch unterstiitzungspflichtig. Sein Verwandtenunter-
stiitzungsbeitrag mufl daher auf monatlich Fr. 400.— festgesetzt werden.

Die Verfiigung des Gemeinderates R. ist folglich zu bestéitigen. Das zieht die
Abweisung des entgegenstehenden Rekursbegehrens von Vater K. nach sich,
inbegriffen das vor zweiter Instanz allerdings nur noch implicite gestellte Even-
tualbegehren, seinen Beitrag auf Fr. 270.- im Monat zu erméBigen.

Gegen den regierungsritlichen Entscheid hat der Beklagte die Berufung an
das Bundesgericht erklirt mit dem Antrag, das Klagebegehren sei abzuweisen;
eventuell sei die Unterstiitzungsleistung auf monatlich Fr. 300.- festzusetzen. Die
Klédgerin beantragt, auf die Berufung sei nicht einzutreten; eventuell sei sie abzu-
weisen.

Das Bundesgericht hat die Berufung abgewiesen.
Aus den Erwdgungen.:

3. Nach der Auffassung des Beklagten liegt es nicht im Sinne von Art. 329
ZGB, «daB die Hoéhe der Unterstiitzungsleistungen bei unverianderten Verhilt-
nissen alle zwei bis drei Jahre neu zum Entscheid gestellt werden kann». In der
Tat besteht ein bundesrechtlicher Anspruch auf Neuregelung der Unterstiitzungs-
beltrage nur im Falle der Anderung der fiir ihre Bemessung erheblichen Verhilt-
nisse (vgl. BGE 78 II 113). Das Bundesrecht hindert jedoch die kantonalen Be-
hérden nicht, auch ohne solche Anderung auf einen friihern Entscheid zuriickzu-
kommen und die Angemessenheit der Beitrige neu zu priifen (vgl. BGE 76 II
116 E. 3, wonach es keine Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 43 OG
bedeutet, wenn eine kantonale Instanz einen bundesrechtlichen Anspruch, der
bereits Gegenstand eines rechtskréftigen kantonalen Entscheides ist, neuerdings
beurteilt). Im vorliegenden Falle haben sich im iibrigen die Verhiltnisse nach den
tatsichlichen Feststellungen der kantonalen Instanzen gegeniiber denjenigen zur
Zeit des letzten Entscheides (1952) insofern veréndert, als die Mutter der Kligerin
ihren Pensionsbetrieb und den damit verbundenen Erwerb aufgeben mufite, um
der Kligerin die nétige Pflege geben zu konnen.

4, In materieller Hinsicht macht der Beklagte geltend, die Vorinstanz habe
zwar in Ubereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Praxis (Urteil vom
25. November 1954 i.S. D.) festgestellt, daB der Verwandtenunterstiitzungsan-
spruch auf den Notbedarf begrenzt bleibe, auch wenn der Pflichtige in der Lage
sei, mehr zu leisten; dagegen habe sie Bundesrecht verletzt, indem sie zwischen
dem armenrechtlichen und einem héhern zivilrechtlichen Existenzminimum unter-
schieden und auf dieses letzte abgestellt habe, obwohl nicht einzusehen sei, weshalb
ein Berechtigter bei direkter Unterstiitzung durch Verwandte mehr erhalten sollte
als bei Unterstiitzung durch die zustindige Behérde; auf diese Weise habe die
Vorinstanz der Kldgerin einen Beitrag zugesprochen, der sich nicht nach ihrem
Notbedarf, sondern in Wirklichkeit nach der Leistungsfihigkeit des Beklagten
richte. Diese Riige ist unbegriindet. Welche Leistung im Sinne von Art. 329 ZGB
zum Lebensunterhalt des Bediirftigen erforderlich sei, bestimmt sich unabhéngig



vom sogenannten armenrechtlichen Existenzminimum, d.h. vom Betrage, den
die Armenbehérden zum Richtsatz nehmen wiirden, um zu entscheiden, ob und
in welchem Umfange dem Bediirftigen Armenunterstiitzung zu gewihren sei.
Die Unterstiitzungspflicht im Sinne von Art. 328 ff. ZGB, die auf naher Verwandt-
schaft beruht, und die Armenunterstiitzung durch das Gemeinwesen sind zwei
ganz verschiedene Dinge. Den unterstiitzungspflichtigen Verwandten darf mehr
zugemutet werden und wird durch die Vorschrift, daf sie dem Bediirftigen das fiir
den Lebensunterhalt Erforderliche zu gewiihren haben, mehr zugemutet als nur
die Beseitigung einer Notlage, die so kraf ist, daB3 sie beim Ausbleiben geniigender
privater Hilfe aus Griinden der oOffentlichen Ordnung mit offentlichen Mitteln
behoben werden muf.

Der vom Beklagten angerufene Art. 329 Abs.3 ZGB kann nicht zu einer
andern Auffassung fiithren. Der Armenbehdérde, die den Bediirftigen unterstiitzt,
steht freilich ein Ersatzanspruch gegeniiber den unterstiitzungspflichtigen Ver-
wandten (vgl. BGE 76 II 114 E. 2) nur im Rahmen der von ihr vor der Klage-
einleitung tatsichlich geleisteten Unterstiitzung zu. Dagegen kann sie unter dem
Titel der laufenden Unterstiitzung zugunsten des Bediirftigen sehr wohl einen
Betrag einklagen, der iiber die Leistungen hinausgeht, welche der Bediirftige von
der 6ffentlichen Armenpflege zu erwarten hitte. Wollte man aber noch annehmen,
es konne nicht Sache der Armenbehorde sein, einen solchen Mehrbetrag geltend zu
machen, so miifite man dem Bediirftigen die Befugnis zugestehen, dies selber zu
tun. Aus Art. 329 Abs. 3 ZGB folgt also keineswegs, dafl die Verwandtenunter-
stiitzung sich auf das sogenannte armenrechtliche Existenzminimum beschrianke.

5. Es ist nicht als bundesrechtswidrig zu beanstanden, dafl die Vorinstanz
bei der Bemessung der Leistung, die im Sinne von Art. 329 ZGB fiir den Lebens-
unterhalt der Klidgerin erforderlich ist, von dem (die Lebenskosten ohne Wohnungs-
miete umfassenden) Grundansatz des betreibungsrechtlichen Notbedarfs ausge-
gangen ist und ihn auf Fr. 225.— pro Monat beziffert hat. Der Beklagte bezeichnet
denn auch diesen Ansatz selber als angemessen. Er ficht dagegen die von der
Vorinstanz auf insgesamt Fr.175.— festgesetzten Zuschlige fiir Zimmermiete,
Arztkosten, tdgliche Pflege und Betreuung als ungerechtfertigt an. Die Annahme
der Vorinstanz, dal} es sich hier um unleugbare Bediirfnisse der Kldgerin handle,
entspricht jedoch, was den ersten Posten anbelangt, der allgemeinen Lebens-
erfahrung. Im iibrigen beruht sie auf einer Einschitzung des Gesundheitszu-
stands der Klidgerin, die als tatsédchliche Feststellung fiir das Bundesgericht ver-
bindlich ist. Bei der Bezifferung dieser Zuschlidge hielt sich die Vorinstanz im
Rahmen des ihr zustehenden Ermessens. Daf} die in Frage stehenden Aufwendun-
gen im Sinne von Art. 329 ZGB zum Lebensunterhalt erforderlich sind, steht auler
Zweifel.

6. Der Beklagte behauptet nun freilich, fiir das Zimmer und fiir die tégliche
Pflege diirfe deswegen nichts eingesetzt werden, weil die Mutter der Klégerin,
die ihr Unterkunft und Pflege gewihrt, auch unterstiitzungspflichtig sei. Letzteres
ist grundsétzlich richtig. Die Vorinstanz hat jedoch festgestellt, Frau W. habe,
solange sie die Klidgerin betreue, nicht die Moglichkeit, durch Wiedereréfinung
ihrer Kostgeberei ein nennenswertes Einkommen zu erzielen; dall sie sonst tiber
irgendwelche namhafte finanzielle Mittel verfiige, gehe aus den Akten in keiner
Weise hervor. Aus dieser tatsichlichen Feststellung ergibt sich, daBl Frau W.
nicht in der Lage ist, der Kldgerin die Unterkunft in ihrer Wohnung und die
Pflege, die sie festgestelltermaBen sehr stark in Anspruch nimmt, unentgeltlich
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zu gewihren. Im tbrigen ist nach der Lebenserfahrung damit zu rechnen, daB fiir
die notwendige Pflege gelegentlich (bei Verhinderung von Frau W.) auch Dritt-
personen beigezogen werden miissen.

Der Hinweis des Beklagten auf die Moglichkeit, die Klidgerin fiir Fr. 295.—
bis Fr. 300.- in einer érztlich geleiteten Pflegeanstalt unterzubringen, ist unbe-
helflich, weil der Kligerin, wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat, die Ver-
setzung in eine solche Anstalt mit Riicksicht auf ihre personlichen Verhiltnisse
nicht zuzumuten ist.

7. Uber die Frage, ob die Kligerin einen Teil ihres Unterhalts selbst verdienen
konnte, hat die Vorinstanz ausgefiihrt, abgesehen davon, daf ein rechtsgeniigender
Beweis hiefiir fehle, bezeichne der Beklagte das Ergebnis der von ihm behaupteten
Erwerbsmoglichkeit selber nur als Taschengeld, so da} sich daraus keine nennens-
werte Reduktion des laufenden Bedarfs ergébe. Diese Betrachtungsweise versto8t
nicht gegen Bundesrecht. Die Klidgerin trigt zwar zunéchst die Beweislast dafiir,
daB sie auf Beitrige in der verlangten Hohe angewiesen ist. Die Vorinstanz konnte
jedoch ohne Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften annehmen, sie habe
ihre Erwerbsunféhigkeit hinlinglich dargetan; wenn der Beklagte geltend machen
wolle, daB sie trotz ihrem Gesundheitszustand verdienen konne, so habe er es zu
behaupten und zu beweisen; einen solchen Beweis hat er nicht erbracht, ja er hat
nicht einmal in geniigender Weise behauptet, dal es ihr moglich wiire, ein nennens-
wertes Einkommen zu erzielen. Was der Beklagte vor Bundesgericht iiber diesen
Punkt neu vorbringt, ist gemafl Art. 55 lit. ¢ OG nicht zu héren.

8. Das Gesuch um Erhohung der Beitrige ist am 19. November 1954 gestellt
worden. Wenn die kantonalen Instanzen die Erhéhung mit Wirkung ab 1. Januar
1955 verfiigten, kann also von einer unzulissigen «riickwirkenden» -Erhéhung
nicht die Rede sein.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 18. Juni 1955
und Urteil des Bundesgerichts vom 17. November 1955.)

8. Vernachlissigung der Unterhaltspflicht. Ist das Gemeinwesen auf dem Weg der
Subrogation in den Anspruch des Unterhaltsberechtigten eingetreten, so ist Erfiillungs-
ort fiir Geldschulden der Sitz dieses Gemeinwesens; an diesem Erfiillungsort liegt auch
der Qerichtsstand zur strafrechtlichen Verfolgung des nachlissigen Unterhalts-
pflichtigen.

A.-Den in M. (Waadt) wohnenden Eheleuten K. und E. W. wurden die unter
ihrer elterlichen Gewalt stehenden Kinder V. und F. gemi8 Art. 284 ZGB weg-
genommen. V. ist in einem Madchenheim in Basel, F. in einem Erziehungsheim im
Kanton Bern untergebracht. Fiir die Kostgelder und die iibrigen Unterhaltskosten
kommt die Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern auf. Da K. W. ihr
diese Auslagen in den Monaten August und September 1954 trotz Aufforderung
und Zahlungsbefehl nicht ersetzte, reichte sie am 18. Oktober 1954 gegen ihn
beim Untersuchungsrichter von Bern Strafanzeige ein mit dem Vorwurf, er habe
im Sinne des Art. 217 StGB seine Unterhaltspflicht vernachlissigt.

B. — Der Generalprokurator des Kantons Bern und der Untersuchungsrichter
des Kantons Waadt streiten um den Gerichtsstand.

Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt der Anklagekammer des
Bundesgerichts mit Eingabe vom 16.August 1955, die Behorden des Kantons
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Waadt seien zustindig zu erkliren, weil der Wohnsitz der unterhaltsberechtigten
Kinder sich in diesem Kanton befinde.

Der Untersuchungsrichter des Kantons Waadt hélt die bernischen Behorden
fiir zustdndig, weil W. sich verpflichtet habe, an die Firsorgedirektion des Kan-
tons Bern zu bezahlen, Bern also Erfiillungsort sei.

Die Anklagekammer zieht in Erwdgung:

Nach der Rechtsprechung der Anklagekammer ist die Vernachlasmgung von

Unterhaltspflichten am Orte zu verfolgen, wo der Pflichtige sie zu erfiillen hat
(BGE 69 IV 126).

Ist die Pflicht zum Unterhalt eines Kindes durch Leistung von Geld zu
erfilllen, weil es den Eltern durch die Vormundschaftsbehérde wegen Gefahrdung
seines leiblichen oder geistigen Wohles oder wegen Verwahrlosung weggenommen
wurde (Art. 284 Abs. 1 ZGB), so befindet sich der Erfiillungsort nicht am Wohnsitz
des Kindes, der, wenn die elterliche Gewalt fortbesteht, sich mit dem Wohnsitz
des Vaters und der Mutter deckt (Art. 25 Abs. 1 ZGB). Er liegt auch nicht am
Orte, wo das Kind untergebracht ist, und zwar auch dann nicht, wenn die Be-
horde die Eltern angewiesen hat, das Unterhaltsgeld unmittelbar an die Person
oder Anstalt zu leisten, die das Kind beherbergt und pflegt. Denn auch in diesem
Falle schuldet der Unterhaltspflichtige nicht dieser Person oder Anstalt, hat doch
nicht er, sondern die Behorde sie mit der Beherbergung und Pflege des Kindes
beauftragt. Er schuldet vielmehr dem Gemeinwesen, das in den Anspruch des
Kindes gegeniiber den leistungsfihigen Eltern von Gesetzes wegen eintritt, ohne
daB dadurch der subrogierte Anspruch seine Natur als familienrechtliche Unter-
haltsforderung verlére (BGE 78 IV 44, 216). Erfillungsort ist der Sitz dieses Ge-
meinwesens, da Geldschulden, wenn nichts anderes bestimmt ist, an dem Orte zu

zahlen sind, wo der Glaubiger zur Zeit der Erfiillung seinen Wohnsitz hat (Art.7 4:
Abs. 2 Ziff.1 OR, Art. 7 ZGB).

Hier befindet sich also der Gerichtsstand zur Verfolgung des nachléssigen
Unterhaltspflichtigen. Es besteht kein Grund, ihn in Abweichung von der erwéhn-
ten Rechtsprechung in solchen Fillen nicht mit dem Erfillungsort zusammen-
fallen zu lassen. Wenn das Gemeinwesen in den Anspruch des Unterhaltsberech-
tigten eingetreten ist, entfillt zwar die in BGE 69 IV 131 mit verwendete Uber-
legung, dieser habe als der wirtschaftlich und auch sonst schwichere Teil Riick-
sichtnahme nétig. Allein die iibrigen Griinde, die fiir den Gerichtsstand des Erfiil-
lungsortes in die Waagschale geworfen worden sind, haben auch hier Gewicht.
Hiéufiger Wechsel der Wohnung oder Abwesenheit des Unterhaltspflichtigen an
unbekanntem Orte konnten auch hier einer wirksamen Strafverfolgung im Wege
stehen, wenn sie an seinem Wohnorte stattfinden miiBte. Ist auch das Gemein-
wesen eher als der Unterhaltsberechtigte in der Lage, nach dem Aufenthalt des
Pflichtigen zu forschen, so bleibt es doch dabei, dal den Strafverfolgungsbehor-
den solche Erhebungen in der Regel noch leichter maoglich sind, als den Armen-
behorden, die die Kinder versorgt haben. Zudem ist die Rechtsanwendung ein-
facher und iibersichtlicher, wenn auch im Falle der Subrogation des Unterhalts-
anspruches der Erfiillungsort den Gerichtsstand bestimmt.

W. ist daher weder im Kanton Waadt, wo er wohnt, noch etwa in Basel, wo

eines seiner Kinder versorgt ist, sondern im Kanton Bern zu verfolgen und zu
beurteilen, da dieser in den Unterhaltsanspruch eingetreten ist.

(Entscheid des Bundesgerichtes vom 16. 9. 1955; BGE 81 IV 267.)



	C. Entscheide eidgenössischer Behörden

